
 
 

§ 39 Verkehrszeichen  
 
(1)  Angesichts der allen Verkehrsteilnehmern obliegenden Verpflichtung, die allgemeinen und besonderen 

Verhaltensvorschriften dieser Verordnung eigenverantwortlich zu beachten, werden örtliche 
Anordnungen durch Verkehrszeichen nur dort getroffen, wo dies aufgrund der besonderen Umstände 
zwingend geboten ist. 

 
 
§ 45 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen  
 
(9) Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies aufgrund der 

besonderen Umstände zwingend geboten ist.  
 … insbesondere Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet 

werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das 
allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den vorstehenden Absätzen genannten Rechtsgüter 
erheblich übersteigt.  

 … Gefahrzeichen dürfen nur dort angebracht werden, wo es für die Sicherheit des Verkehrs unbedingt 
erforderlich ist, weil auch ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig 
erkennen kann und auch nicht mit ihr rechnen muss. 

 


